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Entgeltordnung 

für das Forum "Wasserturm" und die * 1Teloy-Mühle 

vom 29. April 1994 
 
Aufgrund des § 28 (1) i der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 13. August 1984 (GV NRW S. 475/SGV NRW 2023), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 3. April 1992 (GV NRW S. 124/SGV NRW 2023), des § 6 des 
Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21. Oktober 1969 (GV 
NRW S. 712/SGV NRW 610), zuletzt geändert durch Gesetz vom 30. April 1991 (GV NRW S. 214) 
und § 4 Abs. 1 Satz 2 der Benutzungsordnung für den "Wasserturm" vom 29. April 1994 hat der Rat 
der Stadt Meerbusch am 28. April 1994 folgende Entgeltordnung beschlossen: 
 

1. Zahlungspflichtige 
 

1.1  Meerbuscher Nutzer 
 Nichtkommerzielle Meerbuscher Nutzer sind von der Zahlung eines Entgelts befreit, 

soweit nachstehend nichts anderes bestimmt ist. 
 
1.2 Lotumer Buretheater* 2 
 Das Lotumer Buretheater zahlt für jede Aufführung im Forum Wasserturm das unter 2.1 

festgelegte Entgelt. Damit ist auch die Inanspruchnahme für vorangehende Proben 
abgegolten. 

 
1.3 Auswärtige Nutzer * 3 
 Personen, Vereine und Vereinigungen, die ihren Wohnsitz bzw. Sitz außerhalb von 

Meerbusch haben, zahlen für jeden Nutzungstag das unter 2.1 festgelegte Entgelt. 
 
1.4 Kommerzielle Nutzer* 4 
 gleich, ob sie ihren Wohnsitz bzw. Sitz in oder außerhalb von Meerbusch haben, zahlen 

für jeden Nutzungstag das unter 2.2 festgelegte Entgelt. 
 

2. Höhe der Entgelte* 
5
 

 
2.1 Das Entgelt für die unter 1.2 und 1.3 genannten Benutzer beträgt 165,00 €. 
 
2.2 Das Entgelt für kommerzielle Nutzer (1.4) beträgt 220,-- €. 
 

3. Fälligkeit 
 
Das festgesetzte Entgelt ist spätestens eine Woche vor der Veranstaltung (bei mehreren vor der 
ersten Veranstaltung) zu zahlen. 
 

4. Ausnahmen* 
6
 

 
Über Ausnahmen bei der Anwendung der vorstehenden Bestimmungen entscheidet der Bürgermeister 
der Stadt Meerbusch. 
 

5. Diese Entgeltordnung tritt am 1. Mai 1994 in Kraft. 
 
Meerbusch, den 29. April 1994 
Der Stadtdirektor 
In Vertretung 
gez. Dr. Manke 
Beigeordneter  
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